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Das Militärjahr 1987

I. Einleitung
1. Das ausserordentliche Ereignis der Unter-
Zeichnung eines Vertrages zwischen den Super-
mächten der USA und der Sowjetunion vom
8. Dezember 1987 über die Z?e.sez7/gzz«g z/er /a«ü-
gestürzte« «w/r/care« Af/tte/st/'ecAren-ÄaAtete« m/t
Äe/cAwe/tew zwz.sc/ze« 500 w«ü 5 000 /cm (INF-
Vertrag) ist zweifellos das überragendste
Geschehnis des Militärjahres 1987. Dieser Ver-
trag zieht einen vorläufigen Schlußstrich unter
eine lange Reihe von Abrüstungsbemühungen,
die in den letzten Jahrzehnten mit wechselnden
Erfolgen die Welt in Spannung gehalten haben;
seine unmittelbaren Vorgänger waren die Gip-
feitreffen von Genf (1985) und von Reykjavik
(1986), die jedoch noch an den amerikanischen
Plänen zur Errichtung eines strategischen
Abwehrschilds im Weltraum, den «Star Wars»
(SDI) gescheitert sind. Das Washingtoner Tref-
fen von 1987 brachte mit der Null-Lösung den
Durchbruch für die Raketen der mittleren
Reichweiten, dessen aussergewöhnliche Bedeu-
tung darin liegt, dass erstmals in der Geschichte
bestimmte Atomwaffen nicht nur in der Zahl
beschränkt wurden, sondern verw/c/z/er werden
sollen. Dieser bedeutsame Schritt, der vor allem
von einer erfreulichen Verbesserung des politi-
sehen Klimas unter den Weltmächten ermög-
licht worden ist, stellt einen gewichtigen ersten
Anfang zu einer umfassenden Abrüstung zwi-
sehen den Grossmächten dar, und dürfte eine
fühlbare Stabilisierung der Weltlage bewirken.

Bei aller Hoffnung auf eine erfreuliche Entwick-
lung besteht allerdings kein Anlass zu einem
übertriebenen Hoffnungsdenken: das Grollen
unterirdischer Atomtests, das hörbar den Wa-
shingtoner Gipfel begleitete, sollte dazu beitra-
gen, dass der Boden der atomaren Wirklichkeit
nicht verlassen wird. Dennoch liegt im Abkom-
men vom 8. Dezember 1987 die erfreuliche Tat-
sache, dass damit das Eis gebrochen wurde, und
dass die Tür zu weiteren Verhandlungen, insbe-
sondere im Bereich der atomaren Interkonti-
nentalwaffen (START) geöffnet wurde.

Das Wegfallen von Atomwaffen der innerkonti-
nentalen Reichweiten, dürfte es notwendig
machen, dass die NATO ihre hergebrachte Kon-
zeption der abgestuften Reaktion (Flexible

Risponse) neu überprüfen muss, denn damit hat
das Übergewicht der Sowjetunion an offensiven
konventionellen Kampfmitteln eine starke
Erhöhung erfahren. Der Westen wird dadurch
gezwungen, der konventionellen Rüstung noch
grössere Beachtung zu schenken, als er dies
unter dem bisherigen Atomschild für notwendig
erachtete. - Diese neue Entwicklung läuft in der
Richtung unserer schweizerischen Landesver-
teidigung: sie kann für uns sicher kein Anlass
sein, mit unseren eigenen Verteidigungsanstren-
gungen nachzulassen.

Neben dem Washingtoner INF-Vertrag kamen
die sonstigen z'n/mzü/zona/e« j4/zrt«/M«g.s- zz«ü

S7c/zez7zez7.sve/7za«ü/H«ge« nur mühsam voran.
Die Beratungen des Wiener KSZE-Folgetreffens
erreichten nicht die gesteckten Ziele und die
Genfer Abrüstungskonferenz erlebte mit den
Bemühungen um ein Verbot der Chemischen
Waffen noch keine greifbaren Fortschritte.

In der Schweiz hat das EMD, gemeinsam mit
dem Eidg. Departement für Auswärtige Angele-
genheiten, das Ausbildungsprogramm für
.S7c/zer/ze;7spo //7/sc/ze Experte« in Genf fortge-
setzt.

2. Die teilweise schon seit mehreren Jahren
tobenden, .sc/zwere« JKz#e«/r0«/7//rte konnten im
Jahre 1987 nicht beendet werden. Der Krieg in
der CoZ/reg/on erfuhr gegen Jahresende sogar
eine gefahrvolle Eskalation, und der Erobe-
rungskrieg in 4/g/za«wra« lief - allen Friedens-
bemühungen und -beteuerungen zum Trotz -
mit voller Härte weiter. Auch für den Ez7za«o«

konnte ein Friede nicht gefunden werden. - Der
weltweite 7error/rrz'eg fand im Jahr 1987 seine
blutige Fortsetzung; gegen Jahresende flamm-
ten insbesondere in den von Israel besetzten
Gebieten erbitterte Widerstandskämpfe auf.

In der Schweiz sorgte die jurassische Be-
freiungsfront für ein Wiederaufleben der Atten-
tatswelle, deren Aktionen sich vielfach gegen
militärische Ziele richteten.

3. Zu «zc/z /-«z z7/7ärt,sc/ze« £7«.sü7ze« üer /l/7«ee
bot das Katastrophenjahr 1987 reichlich Gele-
genheit. Die in verschiedenen Landesgebieten
eingetretenen Unwetter überstiegen die Mög-
lichkeiten der zivilen Schutz- und Hilfsdienste
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bei weitem und machten umfangreiche üV/wärze
m/7/7arac/ier Krä/fe notwendig. Vor allem wur-
den dabei Luftschutztruppen eingesetzt, aber
auch Genie- und eigentliche Kampftruppen
sowie eine Leichtfliegerstaffel nahmen an den
Hilfeleistungen teil. Vom 1. Juli bis zum
15. Oktober standen 10 000 Angehörige der
Armee, grösstenteils in den besonders betreffe-
nen Gebirgsgegenden im Hilfseinsatz. Ihre
Organisation hat sich für diese Hilfeleistungen
bewährt.

Für die Verwendung von Truppen zu nicht dem
Katastrophenschutz dienenden nicht-militäri-
sehen Aufgaben musste im Blick auf die Bedürf-
nisse der militärischen Ausbildung eine gewisse
Zurückhaltung geübt werden. Im Vordergrund
standen auch hier vor allem Hilfeleistungen an
die Berggebiete.

Seit der Aufstellung der TVeurra/ew £/7>erwa-

c/iMags/ro/nmAsfon /Mr <7en (La//<?«.çn7/.s7an(7 /«
Korea im Jahr 1953 sind rund 700 Angehörige
der Armee in diesem Dienst gestanden.

II. Das Armee-Leitbild

4. Der gestützt auf das langfristige Armee-Leit-
bild von 1982 festgelegte vlMsftaujcAr/f/ /ur 7/e
Za/zre 7954 5A 7957 konnte im wesentlichen ver-
wirklicht oder doch eingeleitet werden. Wenn
auch die Beschaffung einer leichten Fliegerab-
wehr-Lenkwaffe und eines Panzerabwehr-Heli-
kopters Für eine spätere Zeit zurückgestellt wer-
den musste, führte der letzte Ausbauschritt mit
seinen organisatorischen, rüstungsmässigen,
bautechnischen und der militärischen Ausbil-
dung dienenden Massnahmen doch zu einer
erneuten Steigerung der Kampfkraft der Armee.

Im Sommer 1987 legte der Bundesrat seinen
Bericht über den bevorstehenden rfus5aM.yc/irüf
<7er /f rmee /« tfe« /a/iren 7955 5A 7997 vor. Von
diesem haben die beiden Militärkommissionen
Kenntnis genommen; da über die einzelnen
BeschafTungs- und Bauvorhaben mit den jewei-
ligen Rüstungs- und Baubotschaften beschlos-
sen werden muss, wurde über den bevorstehen-
den Ausbauschritt nicht global Beschluss
gefasst. Dieser legt verstärkte Akzente auf eine

Die Unwetterkatastrophe vom Sommer 1987 machten umfangreiche Einsätze militärischer Kräfte notwendig.
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erhöhte Bereitschaft, éine verbesserte Reak-
tionsfähigkeit und eine intensivierte Abwehr
aller Formen des indirekten Kriegs. Vorgesehen
sind für die nächsten vier Jahre Rüstungsvorha-
ben im Gesamtbetrag von 11 Milliarden Fran-
ken, wovon 3,5 Mia auf den Ersatz des Kampf-
flugzeugs «Mirage» entfallen. - Die Planung
des bevorstehenden Ausbauschritts berücksich-
tigt bereits auch die Grobvorstellungen für den
Ausbauschritt 1992 bis 1995.

5. Die zum möglichst frühzeitigen Schutz der
internationalen F/itg/tö/e« Zürich-Kloten und
Genf-Cointrin aufgestellten besonderen Ein-
satzformationen haben ihre Aktionsbereitschaft
erreicht. Anderseits ist die grundsätzliche Frage
einer gc«erc//e« /Vfiweflzmrppe, die einen ersten
Schutz gegen einen Überfallkrieg gewähren soll,
zur Zeit noch offen.

Die Vorarbeiten für die Einführung einer r/Z/fe-

rcnz/erte« Faug//cMe/Y innerhalb der Armee sind
so weit fortgeschritten, dass diese mit der näch-
sten Revision des Bundesgesetzes über die Mili-
tärorganisation verwirklicht werden kann.

ImBerichtsjahr erfuhr die Za/t/
ß/7/c/thge« einen weiteren Rückgang.

Auf dem Gebiet der e/e/crrowAc/îc« Fneg/w/trwrtg
hat der Einsatz von neuen FDK-M/7/e/rt die
Arbeitsabläufe beschleunigt und verbessert.

6. Die Zahl der Anmeldungen zum M;7/7äb-
/rauefld/env (MFDJ hat gegenüber dem

Vorjahr einen bedauerlichen Rückgang erlitten.

Die Studiengruppe zur Klärung der Probleme
der /re/wz7//gen M/rw/r/cwng r/er Frawe« /« z/v/7en
u«<7 m//z2à7ïic/?É>/? //irf/Tuf/o/zen r/er Gesam/ver/e/-
r//grr/zg hat einen Bericht erstattet, der insgesamt
28 Empfehlungen enthält, die eingehender Prü-
fung bedürfen.

III. Militärgesetzgebung und Militärverwaltung

7. Eine grosse Zahl von Änderungen und Neue-
rungen im Bereich der militärischen Verwal-
tungsvorschriften, die an dieser Stelle nicht alle
aufgezählt werden können, legt Rechenschaft ab

über die intensive Tätigkeit innerhalb der
Armeeführung, aber auch ihrem Streben, mit
einem Mindestmass von papierenen Vorschrif-
ten auszukommen.

8. Am 27. Mai 1987 hat der Bundesrat den eid-
genössischen Räten eine Botschaft zu einer Teil-
revision des Militärstrafgesetzes und des Bun-
desgesetzes über die Militärorganisation unter-
breitet, mit denen eine «Fnr/cnTwzTza/A/erwng»

z/erD/ens'tverwezge/'eruu^ Ge vv /s'se«.rgrü« t/e h ver-
wirklicht werden soll. Als grundlegende Neue-
rung soll erreicht werden, dass Wehrpflichtige,
die wegen «Unvereinbarkeit des Militärdienstes
mit dem Gewissen» aus religiösen oder ethi-
sehen Gründen von den Militärgerichten einem
privilegierten Strafvollzug zugeführt werden
können. In diesem wird für sie die Gefängnis-
oder Haftstrafe ersetzt durch einen zeitlich ver-
längerten, im öffentlichen Interesse liegenden

Für den Schutz unserer Flug-
häfen sind besondere Einsatz-
formationen geschaffen wor-
den.
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Arbeitsdienst. - Gleichzeitig soll die Möglich-
keit des wa#i?«/o.se« Zhensrej in der Militär-
organisation verankert werden.

Die Praxis verschiedener kantonaler Gerichte,
wonach die Mc/ä/ew/zrag rte? Z/vz/scÄH/zä/ewstes
als Verletzung des Zivilschutzgesetzes bestraft
werden müsse, ist vom Bundesgericht erneut
bestätigt worden. Auch die angebliche «Doppel-
bestrafung» von Zivilschutzverweigerern, die
bereits wegen Militärdienstverweigerung ver-
urteilt wurden, ist vom Bundesgericht zugelas-
sen worden, da zwischen den beiden Verweige-
rungen keine Tateinheit besteht.

Die Militärgerichte haben im Jahr 1987 insge-
samt 601 (Vorjahr 542) Wehrmänner wegen
Dienstverweigerung bestraft. Damit hat sich die
Zahl der Verurteilten gegenüber dem Vorjahr
um 59 Mann erhöht.

9. Nachdem der Nationalrat im Jahr 1986 eine
parlamentarische Einzelinitiative abgelehnt
hat, die den Fïzuatz äer/lmzeez«rSïc/imte//M/?g
von Rw/ie zraä Orä«««g ausschliessen wollte
(Bedenken gegenüber einem Truppeneinsatz
gegen Besetzer des KKW-Geländes Kaiser-
äugst!), einigten sich im Sommer 1987 die bei-
den Räte auf ein /Ww/at öe/äer Räte, das den
Bundesrat beauftragte, in seiner Kompetenz den
Begriff des w/7/tärAcäe« Oränangiä/en^tei den
heutigen Bedrohungsformen anzupassen und
die Voraussetzungen für den £7«.ratz äer/trmee
wn Zranäes/'/me/?? eindeutiger zu umschreiben.

10. Der Vorschlag einer verwaltungsinternen
Kommission in der Flüchtlingsfrage, zur Pe/7u'«-

üerarzg ä<?r ///ega/e« £7«rm<? vo« /7ücM/«ge«,
Formationen der Armee an der Grenze einzu-
setzen, ist von den beteiligten Stellen als kaum
realisierbar beurteilt worden.

IV. Militärische Ausbildung

11. Eines der grossen Sorgenkinder im Bereich
der militärischen Ausbildung ist der gegenwär-
tige LVue/ätwtcmä /w /iMfra/f//o«.s/cozp.v. Der heu-
tige Mangel an Instruktionspersonal führt nicht
nur zu einem qualitativen Absinken der Ausbil-
dungsarbeit in den Schulen und Kursen der
Armee, sondern auch zu einer unerfreulichen
Überbelastung der im Instruktionsdienst ste-
henden Kader, was die Rekrutierung qualifizier-
ter Anwärter erschwert. Zur Überprüfung des

gewichtigen Fragenkomplexes der /n,s/ra/:fora«-
/rage hat das EMD eine Arbeitsgruppe einge-
setzt, die dem Departement einen umfassenden
Kommissionsbericht erstattet und praktische
Vorschläge für eine Verbesserung der Verhält-
nisse erarbeitet hat. Im Vordergrund steht der
Antrag auf eine namhafte, schrittweise Erhö-
hung des Personalbestandes, dem eine Reihe
von Massnahmen zur Seite stehen, welche die
berufliche Stellung der Instruktoren und die
Arbeitsverhältnisse im Instruktionsberuf attrak-
tiver gestalten sollen.

Beim Ausbau der Waffen-
platze werden für die Ausbil-
dung vermehrt Unterrichts-
räume geschaffen.

102 Der Fourier 3/88



12. Angesichts des immer komplizierteren und
anspruchsvolleren Materials macht die militä-
rische Ausbildung verfeinerte /I ui6/7^ung5-7hc/7-
wo/og/e« notwendig. Computergestützte Schu-
lungmethoden und teilweise selbst entwickelte
Simulationsgeräte verschiedenster Art, helfen
mit, die erhöhten technischen Ansprüche zu
bewältigen.
Für das Luftkampftraining der Flugwaffe wurde
mit gutem Erfolg erneut der Luftraum über Sur-
r/m/en in Anspruch genommen.

13. Der der fFo#e«/?/ùïze erfolgt heute
vor allem in der Absicht der Flebung der Quali-
tät der bereitgestellten Lehrmittel. Die Beschaf-
fung von zusätzlichem Grundeigentum steht
dagegen eher im Hintergrund. Eine Vermeh-
rung erfuhr allerdings die Zahl der Obligationen-
rechtlichen Verträge mit den Grundeigentü-
mern, mit denen die Armee die Inanspruch-
nähme von privatem Grund und Boden sicher-
stellt. Es handelt sich hier vor allem um Stel-
lungsräume im Raum von Frauenfeld und
Urnäsch.
An grössern, der militärischen Ausbildung die-
nenden Bauten wurden insbesondere fertigge-
stellt, der renovierte Waffenplatz Andermatt,
eine Schiessanlage in Airolo, ein Lehrgebäude
in Aarau sowie der kantonale Waffenplatz im
Reppischtal (ZH).
Nachdem in der Volksabstimmung vom
6. Dezember 1987 die «Fo/kV/nf/ahve zwm
Sc/iutz t/er Moore - /üor/te«r/turw-//7/r/ß//ve» an-
genommen worden ist, musste das Enteignungs-
verfahren innerhalb des Aufklärungsgeländes
eingestellt werden. Auch muss ein neuer Käser-
nenstandort ausserhalb der Moorebene geprüft
werden. Das künftige Vorgehen der Militärver-
waltung in der Waffenplatzfrage Rothenthurm
muss in weitern Verhandlungen festgelegt wer-
den.

Für den Waldbrand vom 25. Dezember 1985 in
der //cA/enire/nAcAe« Gewe/We /ta/zers sind bis
Ende Oktober 1987 Kosten von rund 1,5 Mio
Franken vergütet worden.

14. Einen nennenswerten Erfolg verzeichneten
die in der Armee getroffenen Massnahmen zur
Se«/cM«g t/er t/«/ä7/e. Im militärischen Motor-
fahrzeugverkehr ist die Zahl der tödlichen
Unfälle gegenüber dem Vorjahr auf rund ein
Drittel zurückgegangen. Verbessert hat sich
auch die Schadenshäufigkeit pro gefahrene Kilo-
meter.

Neues Schalen-Gehörschutzgerät der Armee.

Beunruhigend ist dagegen die Z«na/?me t/er
Ge/iörsc/it/t/e« im Militärdienst. Es ist in Aus-
sieht genommen, der Truppe neue Schalen-
Gehöischutzgeräte als Teil der persönlichen
Ausrüstung abzugeben.

15. Im Juli 1987 erschien als Band IX der wissen-
schaftlichen Reihe die Auswertung der Rc/trtt-
?cn/>e/ragw«g vom Jahr 1984 unter dem Titel
«L'éventail des connaissances». Der Jahresbe-
rieht des Oberexperten der /Mt/ogogAc/ien
J?eA:r«te/7/>rZt/«rcgew befasste sich mit dem Thema
«Ein Bild der Schule und der Sprachen in der
Schweiz».

V. Materielle Probleme der Armee

16. Das vom Bundesrat mit der Botschaft vom
16. März 1987 den eidgenössischen Räten zuge-
leitete «RiAtang.yp/'ograw/?? 57» schliesst
rüstungsmässig den Ausbauschritt der Armee
1984 bis 1987 ab. Das mit dem Bundesbeschluss
vom 24. 9.1987 genehmigte Programm enthält
Verpflichtungskredite im Gesamtbetrag von
1842 Mio Franken, bei denen erneut das Schwer-
gewicht bei der Infanterierüstung liegt. Von den
insgesamt 1036 Mio entfallen 515 Mio auf das

Kernstück des Programms, das Sturmgewehr 90

und die dazugehörende Munition. 174 Mio sind
für 6 cm-Werfer 87 und Beleuchtungsgeschosse,
347 Mio für 12 cm-Minenwerfer 74 samt Muni-
tion und Laser-Goniometer sowie 92 Mio für
10,5 cm Pfeilmunition vorgesehen. Für die Flie-
ger- und Fliegerabwehrtruppen sind 610 Mio
bestimmt, nämlich 186 Mio für Radarsysteme in
den Kampfflugzeugen «Mirage» und «Tiger»,
395 Mio für die britischen Schulflugzeuge
«Hawk» und 29 Mio für den UHF-Bodenfunk.
52 Mio sind für Sanitätsmaterial und 52 Mio für
die Motorisierung bestimmt.
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17. Einen Höhepunkt* in der schweizerischen
RüstungsbeschafTung bildete die Einführung
des ÄTamp/panzm «Leop arc/ //», die im Berichts-
jähr programmgemäss einsetzte. Nach den beim
deutschen Fabrikanten ab Stange gekauften
ersten 35 Panzern setzte auch die Ablieferung
der in der Schweiz hergestellten Lizenzbauten
ein, die mit 6 Panzern monatlich weiterlaufen
wird. Bereits hat die Ausbildung der Truppe mit
dem neuen Kampffahrzeug eingesetzt.

18. Mit der Botschaft vom 9. März 1987 betref-
fend militärische Bauten und Landerwerb wur-
den vom Bundesrat 414 Mio Franken beantragt,
wovon rund 45 % auf Kampf- und Führungsbau-
ten entfallen. 30 Mio Franken sind für ein
geschütztes Militärspital in Aoffw// L£/ vorgese-
hen. Die Baubotschaft wurde mit dem Bundes-
beschluss vom 8. Oktober 1987 genehmigt.

Während des Jahres erfuhren die Lump/- u«d
Lw/tn/«g.rdai/re« einen programmgemässen Wei-
terausbau. Dabei wurde die Infrastruktur der
pe/7na«e«rcn GWd/7devmrd/7c«/?ge« für die sta-
tisch eingesetzten Teile der Infanterie verstärkt
und mit der Zuteilung von Feldunterständen
erhielt auch die Kampfbereitschaft der infanteri-
stischen Verbände eine Erhöhung; für verschie-
dene grosse Verbände wurden/erfrLommanf/o-
posren errichtet.

19. Rüstungsmaterial, das in der Schweiz her-
gestellt wurde, ist zum Gesamtbetrag von 578,3
Mio Franken (Vorjahr 488,5 Mio Franken) /«s
,4t«/a«d export/crt worden. Diese Ausfuhr
beträgt 0,86 % der Gesamtexporte aus der
Schweiz (Vorjahr 0,73 %).

Der Bundesrat hat am 1. Juni 1987 die ferord-
«tmg üder dasÄT/egsmater/'a/geändert. Neu wur-
den vor allem gewisse chemische Substanzen,
die zur Herstellung von C-Waffen verwendet
werden können, der Ausfuhr-Bewilligungs-
pflicht unterstellt. Anderseits bedarf die
Beschaffung von Seriefeuer- und halbautomati-
sehen Handfeuerwaffen keiner Bewilligung
durch den Bund mehr; hierfür sind in Zukunft
ausschliesslich die Kantone zuständig.

VI. Mutationen in der obersten Armeefiihrung
20. Auf Jahresende 1987 hat der Bundesrat fol-
gende perso«e//e Änderungen in der obersten
Armeeführung vorgenommen:

- Als Nachfolger des aus Altersgründen aus sei-

nem Amt ausscheidenden Ausbildungschefs,
Roger Mabillard, wurde der bisherige Kom-
mandant des FAK 2, Korpskommandant Rolf
Binder zum AusMdMng.se/te/gewählt.

- Neuer Aomntandan/ des L4K 2 wurde Korps-
kommandant Heinz Häsler.

Bereits begonnen hat die Ausbildung der Truppe mit dem neuen Kampfpanzer Leopard 2.
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